
 

 

 
 
 

Gemeinde Schkopau, OT Schkopau 
Bebauungsplan Nr. 3.1 

„Industriestandort Schkopau“ 
5. vereinfachte Änderung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABWÄGUNG ZUM ENTWURF 
 
 

zur Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 (2) BauGB sowie der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 (2) BauGB 

sowie der Nachbargemeinden nach § 2 (2) BauGB 
 

 
 
 

September 2025 
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 Gemeinde Schkopau, OT Schkopau, Bebauungsplan Nr. 3.1 

 Industriestandort Schkopau“, 5. vereinfachte Änderung  Entwurf 11/2024 

 Lfd. Nr. der Versandliste 1a 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 
 
 
Da festgestellt wird, dass die Belange des Referates Wasser nicht betroffen sind, ist eine 
Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
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 Gemeinde Schkopau, OT Schkopau, Bebauungsplan Nr. 3.1 

 Industriestandort Schkopau“, 5. vereinfachte Änderung  Entwurf 11/2024 

 Lfd. Nr. der Versandliste 1b 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1) Der Hinweis wurde bereits beachtet. Der Saalekreis wurde ebenfalls um Abgabe 
einer Stellungnahme zur Änderung des Bebauungsplans abgegeben. Die Stellungnahme 
der unteren Naturschutzbehörde liegt mit Datum vom 17.06.2025 vor 
 
zu 2) Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. Der unteren Naturschutzbehörde sind 
laut Stellungnahme vom 17.06.2025 innerhalb des Geltungsbereichs der Planänderung 
keine Vorkommen von besonders und streng geschützten Arten bekannt. Da jedoch 
Vorkommen dieser Arten nicht ausgeschlossen werden können, ist die Einhaltung der 
artenschutzrechtlichen Bestimmungen im Rahmen der Umsetzung der Planung 
sicherzustellen. 
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 Gemeinde Schkopau, OT Schkopau, Bebauungsplan Nr. 3.1 

 Industriestandort Schkopau“, 5. vereinfachte Änderung  Entwurf 11/2024 

 Lfd. Nr. der Versandliste 1c 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 
Da festgestellt wird, dass die Belange des Referates Abwasser nicht berührt sind, ist eine 
Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
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 Gemeinde Schkopau, OT Schkopau, Bebauungsplan Nr. 3.1 

 Industriestandort Schkopau“, 5. vereinfachte Änderung  Entwurf 11/2024 

 Lfd. Nr. der Versandliste 1d 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 
zu 1) Die Ausführungen zu den Planinhalten der Änderung wurden zur Kenntnis 
genommen. 
 
zu 2) Da seitens der OIB gegen die Änderung des Bebauungsplans keine Bedenken 
bestehen, ist eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
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 Gemeinde Schkopau, OT Schkopau, Bebauungsplan Nr. 3.1 

 Industriestandort Schkopau“, 5. vereinfachte Änderung  Entwurf 11/2024 

 Lfd. Nr. der Versandliste 2a 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1) Der Hinweis wurde beachtet. Punkt 6 der Begründung wurde ergänzt.  
Im Ergebnis ist festzustellen, dass der Flächenverlust in der Zone 2 mit einem geringeren 
Schallkontingent für den Nachtzeitraum (49 dB(A)) bzw. der Flächengewinn in der 
StörfallVO-Zone mit einem größeren Schallkontingent die Möglichkeiten künftiger 
Ansiedlungen in diesem Teil des Bebauungsplans Nr. 3.1 (Teilgebiet TG 10) erweitert. 
 
 
zu 2) Da seitens der unteren Wasserbehörde keine Einwände gegen die Planänderung 
bestehen, ist eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
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 Gemeinde Schkopau, OT Schkopau, Bebauungsplan Nr. 3.1 

 Industriestandort Schkopau“, 5. vereinfachte Änderung  Entwurf 11/2024 

 Lfd. Nr. der Versandliste 2a 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
 
zu 3) Da der Änderung des Bebauungsplans keine immissionsschutzrechtlichen Belange 
entgegenstehen, ist eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
 
zu 4) Da aus abfall- und bodenschutzrechtlicher Sicht keine Einwände gegen die 
Planänderung bestehen, ist eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
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 Gemeinde Schkopau, OT Schkopau, Bebauungsplan Nr. 3.1 

 Industriestandort Schkopau“, 5. vereinfachte Änderung  Entwurf 11/2024 

 Lfd. Nr. der Versandliste 2b 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1) Da gegen die Änderung des Bebauungsplans seitens der UNB keine Bedenken 
bestehen, ist eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
 
zu 2) Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. Da Vorkommen von besonders und 
streng geschützten Arten nicht ausgeschlossen werden können, ist die Einhaltung der 
artenschutzrechtlichen Bestimmungen im Rahmen der Umsetzung der Planung 
sicherzustellen. 
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 Gemeinde Schkopau, OT Schkopau, Bebauungsplan Nr. 3.1 

 Industriestandort Schkopau“, 5. vereinfachte Änderung  Entwurf 11/2024 

 Lfd. Nr. der Versandliste 3 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
 
 
 
Da seitens der Goethestadt Bad Lauchstädt keine Bedenken gegen die Planänderung 
bestehen, ist eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
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 Gemeinde Schkopau, OT Schkopau, Bebauungsplan Nr. 3.1 

 Industriestandort Schkopau“, 5. vereinfachte Änderung  Entwurf 11/2024 

 Lfd. Nr. der Versandliste 4 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 
Da der Planänderung keine Belange der Stadt Bad Dürrenberg entgegenstehen, ist eine 
Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
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 Gemeinde Schkopau, OT Schkopau, Bebauungsplan Nr. 3.1 

 Industriestandort Schkopau“, 5. vereinfachte Änderung  Entwurf 11/2024 

 Lfd. Nr. der Versandliste 6 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da seitens der Stadt Halle (Saale) keine Einwände gegen die Planänderung bestehen, ist 
eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
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 Gemeinde Schkopau, OT Schkopau, Bebauungsplan Nr. 3.1 

 Industriestandort Schkopau“, 5. vereinfachte Änderung  Entwurf 11/2024 

 Lfd. Nr. der Versandliste 7 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da seitens der Stadt Leuna keine Einwände gegen die Planänderung bestehen, ist eine 
Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
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 Gemeinde Schkopau, OT Schkopau, Bebauungsplan Nr. 3.1 

 Industriestandort Schkopau“, 5. vereinfachte Änderung  Entwurf 11/2024 

 Lfd. Nr. der Versandliste 9 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da seitens der Stadt Schkeuditz keine Einwände gegen die Planänderung bestehen, ist 
eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
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 Gemeinde Schkopau, OT Schkopau, Bebauungsplan Nr. 3.1 

 Industriestandort Schkopau“, 5. vereinfachte Änderung  Entwurf 11/2024 

 Lfd. Nr. der Versandliste 10 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 
 
 
Da die Belange der Gemeinde Kabelsketal durch die Planänderung nicht berührt sind, ist 
eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
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 Gemeinde Schkopau, OT Schkopau, Bebauungsplan Nr. 3.1 

 Industriestandort Schkopau“, 5. vereinfachte Änderung  Entwurf 11/2024 

 Lfd. Nr. der Versandliste 11 

 

 Stellungnahmen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 (Öffentlichkeitsbeteiligung) 
 

 Stellungnahmen gemäß § 4 Abs. 2 BauGB   
 (Behördenbeteiligung) 

 Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 
 
Da seitens der Gemeinde Teutschenthal keine Bedenken gegen die Planänderung 
bestehen, ist eine Abwägungsentscheidung nicht erforderlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


